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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 37 "Josefskirche",  
3. Änderung und 1. Erweiterung 

 
Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Wei-
terentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), gemäß 
§ 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl.IS.1748) folgende Beschlüsse 
gefasst: 

1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 37 "Josefskirche", 3. Änderung und 1. Erweiterung 
vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden wie in dieser Beschlussvorlage Druck-
sache 16/2015 aufgeführt abgewogen. 

2. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 37 "Josefskirche", 3. Änderung und 1. Erweite-
rung wird zugestimmt. 

3. Der Bebauungsplan Nr. 37 "Josefskirche", 3. Änderung und 1. Erweiterung, bestehend 
aus einer Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem folgenden Übersichtsplan durch eine 
breite, gerissene Linie und die Änderungs- und Erweiterungsbereiche mit einer schwarzen 
Schraffur dargestellt: 
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Unter Beachtung des § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit 
der Satzungsbeschluss der 3. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 37 
„Josefskirche“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der 
Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Emsdetten tritt die 3. Änderung und 1. Erweiterung dieses Bebauungsplanes in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 505, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

 

Emsdetten, den 13. Februar 2015 
 
 
 
 
Gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 
 

Allgemeines Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine neue Wohnbebauung. 
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B e k a nn tm a chu n g  
 

E i nz e l h a n de l se n tw i ck l u n gs -  u n d  Ze n t r e nko n z e p t  de r  
S t a d t  Em s de t te n  

 
Beschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 

Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 die Fortschreibung des  
Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzeptes als städtebauliches Entwicklungskonzept 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748) geändert worden ist, beschlossen. 
 
Mit der Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzeptes werden 
insbesondere folgende Ziele und Leitlinien verfolgt: 

 

 

 

 
 
Die Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzeptes stellt eine 
unverzichtbare Grundlage für sachgerechte Planungen zur Steuerung des Einzelhandels 
sowie zur Beurteilung und Abwägung von (insbesondere großflächigen) 
Einzelhandelsvorhaben dar. Zum einen erleichtert es der Stadt Emsdetten, frühzeitig 
mögliche Auswirkungen einzelner Planvorhaben bzw. Standortentscheidungen auf die 
Versorgungsstrukturen im Stadtgebiet einschätzen zu können und dient Stadtverwaltung und 
Politik der Stadt Emsdetten so als fundierte Bewertungsgrundlage und Orientierungshilfe für 
sachgerechte Grundsatzentscheidungen im Zusammenhang mit einzelhandelsspezifischen 
Stadtentwicklungsfragestellungen.  
 
Zum anderen zeigt das Konzept (insbesondere baurechtliche) Handlungsnotwendigkeiten 
zur Schaffung von geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die stadt-
entwicklungspolitisch gewünschte Einzelhandelsentwicklung auf und stellt vor diesem 
Hintergrund eine bedeutende Argumentations- und Begründungshilfe im Rahmen der 
bauleit-planerischen Umsetzung dieser Zielsetzungen dar. 
 
Das Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzept wird während der Geschäftszeiten 
(Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Raum 505 des 5. Obergeschosses des 
Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Am Markt 1, 48282 Emsdetten, zu jedermanns Einsicht bereit gehalten. Dort werden auch 
Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Das Einzelhandelsentwicklungs- und Zentrenkonzeptes ist im Internet unter 
www.emsdetten.de abrufbar (Webcode 001134).  
 
Emsdetten, den 13.02.2015 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

 Erhalt und Stärkung der mittelzentralen Versorgungsfunktion 
 Stärkung und Entwicklung des Hauptzentrums Innenstadt 
 Sicherung einer fußläufig erreichbaren Nahversorgung 
 Aktualisierung der Emsdettener Sortimentsliste 
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